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KAPITEL 20

SCHUTZ DER GÜTER VON PERSONEN, 
DIE NICHT FÄHIG SIND, 
SIE ZU VERWALTEN

A. Rechtsgrundlage
Zivilgesetzbuch, Art. 488 a) bis k)

(Eingeführt durch das Gesetz vom 18. Juli 1991 über den Schutz der Güter von Personen, die aufgrund ihres körperlichen oder geistigen Zustands ganz oder teilweise unfähig sind, sie zu verwalten, und abgeändert durch das Gesetz vom 3. Mai 2003).

B. Anwendungsbereich
Volljährigen Personen, die - selbst zeitweilig - ganz oder teilweise unfähig sind, ihr Vermögen zu verwalten, kann im Hinblick auf den Schutz ihrer Güter ein vorläufiger Verwalter zur Seite gestellt werden, vorausgesetzt, es wurde nicht bereits ein gesetzlicher Vertreter bestimmt. Die Unfähigkeit, das Vermögen zu verwalten, muss auf den Gesundheitszustand zurückzuführen sein.

C. Verfahren
Der vorläufige Verwalter wird vom Friedensrichter des Wohnortes oder des Wohnsitzes der zu schützenden Person ernannt.
Das diesbezügliche Gesuch geht vom Betreffenden selbst, vom Prokurator des Königs oder von einem Betroffenen, wie einem Familienmitglied, einem Rechtsanwalt usw. aus.

Vorzugsweise sollte es sich dabei um den Vater oder die Mutter, den Ehepartner, den gesetzlichen Mitbewohner, die Person, die mit der zu schützenden Person in einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft lebt, einen engen Verwandten oder eine Vertrauensperson der zu schützenden Person handeln.
Jeder Bürger hat außerdem das Recht, solange er dazu fähig ist, eine öffentliche Erklärung abzugeben,  in der er einen von ihm bevorzugten vorläufigen Verwalter angibt, der bezeichnet werden soll, wenn er nicht mehr in der Lage sein sollte, seine Güter selbst zu verwalten.



Im Rahmen eines Gesuchs auf Einlieferung eines geistig kranken Menschen zwecks Beobachtung in ein Krankenhaus kann der Friedensrichter ebenfalls einen vorläufigen Verwalter von Amts wegen bestellen.

D. Folgen
Auftrag des vorläufigen Verwalters ist es, das Vermögen der geschützten Person im Rahmen der ihm vom Friedensrichter übertragenen Zuständigkeiten mit der Sorgfalt eines guten Familienvaters zu verwalten. Er vertritt die geschützte Person in allen Rechtsgeschäften und in jedem Verfahren, sowohl als Kläger als auch als Beklagter.

Für gewisse besondere Handlungen, wie z.B. die Veräußerung von Mobilien oder Immobilien, den Kauf einer Immobilie, die Annahme einer Schenkung, ... muss der Friedensrichter eine Sondergenehmigung erteilen.
Auch müssen amtliche Bekanntmachungen und Mitteilungen an den Wohnort oder an den Wohnsitz des vorläufigen Verwalters gerichtet werden. 
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